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Aus den Kantonen

Zürich:
Schuljahresbeginn kommt doch vors Volk

Der Zürcher Kantonsrat ist auf eine Behordeninitia-
tive der Schulpflege Stallikon zur Verlegung des
Schuljahresbeginns auf den Spatsommer eingetreten

und hat die Initiative zur Prüfung eines
Gegenvorschlags an eine Kommission weitergewiesen.
Damit kommt es offensichtlich doch noch zu einer
Volksabstimmung über die Festlegung des Schul-
jahresbeginns Ungeklärt sind zurzeit allerdings
noch das Datum der allfalligen Volksabstimmung
und damit auch der Termin, an dem eine einheitliche

Koordination in allen Kantonen frühestens
möglich ware
Am 10. August hatte der Zürcher Kantonsrat
Nichteintreten auf eine Regierungsvorlage fur den Ubergang

zum Spätsommerschulbeginn beschlossen.
Damit erschien eine Vereinheitlichung des
Schulbeginns in der Schweiz auf Konkordatsweg vorerst
als gescheitert Dass es nun im Kanton Zurich
offenbar doch noch zu einer Volksabstimmung in dieser

Sache kommen soll, geht auf eine Behordenin-
itiative der Schulpflege Stallikon zurück Im Kanton
Zurich haben die verschiedenen Behörden das
Recht, durch einen einfachen Beschluss Initiativen
zu lancieren. Damit es zu einer Volksabstimmung
kommt, muss aber der Kantonsrat die Initiative
zuerst vorläufig und nach einer materiellen Behandung

auch definitiv unterstutzen Beide Unterstutzungen

kommen zustande, wenn mindestens 60
der insgesamt 180 Kantonsrate dafür stimmen

Berner Ja als Vorbedingung?
Am 14 September haben nun 78 Kantonsrate aus
samtlichen Fraktionen der Behordeninitiative der
Schulpflege Stallikon die vorläufige Unterstützung
gewahrt Dieser Beschluss wurde von den meisten
Rednern damit begründet, dass der Nichteintre-
tensbeschluss vom 10 August relativ knapp - 68
Nein gegen 65 Ja - ausfiel und dass es daher erst
recht angezeigt sei, das Volk in dieser Frage
entscheiden zu lassen
Mit 95 zu 20 Stimmen beschloss der Kantonsrat, die
Initiative nicht sofort materiell zu behandeln,
sondern sie an eine neue kantonsratliche Kommission
zu uberweisen. Diese Kommission sollte die Frage
eines Gegenvorschlags prüfen, der die Verlegung
des Schulbeginns im Kanton Zurich an die Bedingung

knüpft, dass auch die Stimmburger im Kanton
Bern den Ubergang vom Frühlings- und
Spätsommerschulbeginn gutheissen (Der bernische Grosse

Rat hatte beschlossen, die ursprünglich auf den

29. November angesetzte Volksabstimmung
vorläufig auszusetzen, um die Entwicklung in Zurich
abzuwarten. Als möglichen Abstimmungstermin
nannte der Berner Regierungsrat Henri-Louis Favre
den 7. Marz 1982)

Abstimmungstermin ungewiss
Grundsätzlich sollte die Abstimmung im Kanton
Zurich am selben Tag wie im Kanton Bern durchgeführt

werden Doch im Kanton Zurich ist der 7 März
wegen der dannzumal stattfindenden Gemeindewahlen

offiziell nicht als kantonaler Abstimmungstermin

vorgesehen Es stellt sich ferner die Frage
ob die neu zu bestellende kantonsratliche Kommission

die Stalliker Behordeninitiative in so kurzer Zeit
behandeln konnte, dass die Zürcher Abstimmung
allenfalls doch auf den 7 März festgelegt werden
konnte Aber auch bei allfalligen Abstimmungen am
7 Marz ist es nicht sicher, dass bei positiven
Entscheiden die Umstellung des Schulbeginns wie
geplant auf den Spatsommer 1983 hin erfolgt Nach
der ursprünglichen Terminplanung sollte die Verlegung

durch eine Verlängerung des Schuljahres
1982,83 vollzogen werden, so dass die
entsprechenden gesetzlichen Grundlagen im April 1982 in

Kraft treten mussten In verschiedenen Kantonen
mit Frühlingsschulbeginn wird daher zurzeit
geprüft. ob die alIfallige Neufestsetzung des Schulbeginns

um ein Jahr, das heisst auf den Spätsommer
1984, verschoben werden musste.

Paul Bosch,
in LNN vom 15 9 1981

Bern:
Erneut Berner Grossratsdebatte
über Schulbeginn

Der Bernische Grosse Rat befasste sich am letzten
Tag seiner Septembersession mit dem Programm
zur Einfuhrung des Spatsommerschulbeginns. Er
unterstutzte dabei durch die Annahme einer SVP-
Motion die Regierung in ihrem im August gefassten
Beschluss, die Berner Volksabstimmung über den
Spatsommerschulbeginn sei vorläufig auszusetzen

Nach Ansicht des Regierungsrates erscheint
es als möglich, im Falle einer Annahme der Zürcher
Behordeninitiative die Volksabstimmung im Fruh-
|ahr 1982 gemeinsam in den Standen Bern und
Zürich durchzufuhren.

Kein Alleingang Berns
Regierungsrat Henri-Louis Favre bestätigte vor
dem bernischen Grossen Rat, ein Alleingang Berns
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in der Sache des Spatsommerschulbeginns müsse
als chancenlos bewertet werden Der Regierungsrat

habe daher bereits im August beschlossen, den
Urnengang über die im Mai verabschiedete
Gesetzesvorlage vorläufig auszusetzen
Falls die Behordenmitiative der Schulpflege von
Stallikon akzeptiert werde, könne mit einer gemeinsamen

Volksabstimmung in beiden Kantonen
gerechnet werden, und zwar voraussichtlich am 7
Marz 1982 Abgelehnt wurde von Erziehungsdirektor

Favre das Begehren des Vertreters der
Eidgenossisch-Demokratischen Union, der eine sofortige
Abstimmung verlangt und darüber hinaus die
Ansicht vertreten hatte, bei einem Scheitern der Vorlage

müsse der Kanton Bern die Initiative ergreifen,
um den Fruhjahresschulbeginn in der ganzen
Schweiz wiederherzustellen Regierungsrat Favre
verwies den Motionar darauf dass der «Bruckenkanton

Bern», der im übrigen dem Schulkonkordat
nicht angehört, keinesfalls gegen die Fialfte aller
Kantone vorgehen konnte

(aus NZZvomIO 9 1981)

Teiche
undBiotope mit
SarnafiT

Die grüne Sarnafil-Kunststoff-Dichtungsbahn wurde
speziell fur die Abdichtung von Teichen und Biotopen
geschaffen Sie genügt den hohen Anforderungen
(mechanische Beanspruchung Wurzelbestandigkeit
usw und passt sich der natürlichen Umgebung färb
lieh an Sarnafil-Abdichtungsbahnen werden nach
Mass im Werk (bis ca 80mJ)angefertigt beigrosseren
Anlagen auf der Baustelle

Verlangen Sie
technische
Unterlagen ss Sarna

Sarna KunststoffAG 6060 Samen Schweiz
Postfach 12
Telefon 041 66 0111

BON Bitte senden Sie mir Ihre technischen
Unterlagen und Materialmuster fur Teich
auskleidungen

Name Vorname

Internationale Tänze 1981

Lehrgange im Kurszentrum Furigen NW

Studienwoche 12 -17 Oktober 1981
Weekend 17 18 Oktober 1981
Tanze aus Israel mit Moshiko Halevy, Jemenitischer

Choreograph, Tanzer, Komponist und Tanz-
padagoge
INTERNATIONALE TANZE mit B +W Chapuis

Herbst-Weekend 14 15 November 1981
Tanze aus Europa und Amerika
mit Betli und Willy Chapuis

Anmeldung B + W Chapuis, 3400 Burgdorf

Mattenbachstrasse 2 8400 Winterthur Tel 052297221
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